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Mit den  
Ortsteilen:

Altdörnfeld/Neudörnfeld

Drößnitz/ 
Wittersroda

Großlohma/ 
Kleinlohma

Hochdorf

Keßlar/ 
Lotschen/ 
Meckfeld

Krakendorf/ 
Rettwitz

Lengefeld

Neckeroda

Niedersynderstedt

Rottdorf

Saalborn

Schwarza

Söllnitz/ 
Loßnitz/ 

Obersynderstedt

Thangelstedt

Tromlitz

13. Jahrgang	 Mittwoch, den 23.12.2015� Nr. 08/2015

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Kommunalwahl im Freistaat Thüringen

Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil Altdörnfeld/Neudörnfeld 
am 24.01.2016 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
und Listenverbindungen

1.	 Der Wahlausschuss der Stadt Blankenhain hat in seiner Sitzung am 22.12.2015 folgende Wahlvorschlä-
ge für die Ortsteilbürgermeisterwahl der Ortsteile Altdörnfeld/Neudörnfeld der Stadt Blankenhain zuge-
lassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.	 Die Erklärung der Bewerber zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter 
mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtung zusammen gearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter jedem Bewerber mit „Ja“ 
oder „Nein“ gekennzeichnet.

3.	 Wahlvorschläge

Ortsteil Kennwort
der Partei, 

der Wähler-
gruppe

oder des
Einzelbe-
werbers

Name, 
Vorname

Geburts-
jahr

Beruf Anschrift Erklärung
nach § 24 

Abs. 3
Satz 3 

ThürKWG

ja nein

Alt- 
dörnfeld/
Neu- 
dörnfeld

Bille Bille,
Antje Simone

1986 Altenpflegerin Altdörnfeld
Am Anger 2
99444 Blankenhain 

x

Henze Henze,
Birger Erich

1957 Dipl.-Ing. Neudörnfeld
Hauptstraße 3
99444 Blankenhain 

x

Die Wahl wird gemäß § 24 Abs. 6 und § 26 ThürKWG durchgeführt. Der Wähler hat 1 Stimme. Es sind zwei 
gültige Wahlvorschläge zugelassen worden, die auf dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt werden. Der 
Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem amtlichen Stimmzettel den Bewerber kennzeich-
net, dem er seine Stimme geben will.

Blankenhain, 22.12.2015
Stadt Blankenhain
gez. Klaus-Dieter Kellner
Stadtwahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl Ortsteilbür-
germeister der Ortsteile Altdörnfeld/Neudörn-
feld am 24.01.2016 in der Stadt Blankenhain

Wahl-
vorstand

Ort Wahllokal

001 Altdörnfeld/
Neudörnfeld

Stadtverwaltung 
Blankenhain
Marktstraße 4, 
99444 Blankenhain

wird in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl 
(04. - 08.01.2016) während der allgemeinen Öff-
nungszeiten
Montag	 08:00 - 16:00 Uhr
Dienstag	 08:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag	 08:00 - 12:30 Uhr
in der Stadtverwaltung Blankenhain, Bürgerbü-
ro, Zimmer-Nr. 101, Marktstraße 4, 9444 Blan-
kenhain für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
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will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk nach dem 
Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl 
(04.01. - 08.01.2016) Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Ein-
tragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen 
oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der Stadtverwal-
tung Blankenhain, Bürgerbüro, Zimmer-Nr.101, Marktstraße 4, 99444 
Blankenhain schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; 
die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der 
Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (03.01.2016) eine Wahlbe-
nachrichtigung (im Briefumschlag).
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das Wählerverzeich-
nis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben 
zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im Wege der 
Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a)	 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Er-

hebung von Einwendungen versäumt hat,
b)	 wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerver-

zeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendun-
gen eingetreten sind oder

c) 	 wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festge-
stellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl (22.01.2016), bis 
18:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Blankenhain, Zimmer-Nr. 101, 
Marktstraße 4, 99444 Blankenhain, mündlich oder schriftlich beantragt 
werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag (24.01.2016), 
15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl 
(23.01.2016), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag (24.01.2016), 
15:00 Uhr, stellen.
7.
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und 
für die erste Wahl am 24.01.2016 einen Wahlschein erhalten haben, er-
halten von Amts wegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Brief-
wahlunterlagen.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können 
bereits vor der Wahl am 24.01.2016 einen Wahlschein für die Stichwahl 
beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können bis zum zweiten Tag 
vor der Stichwahl (05.02.2016) bis 18:00 Uhr bei der Stadtverwaltung 
Blankenhain, Bürgerbüro, Zimmer-Nr. 101, 99444 Blankenhain münd-
lich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung 
ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Stich-
wahltag 07.02.2016, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 

Tag vor der Stichwahl (06.02.2016) bis 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- 	 einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der Antragstel-

ler wahlberechtigt ist,
- 	 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- 	 einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, die 

Anschrift der Stadtverwaltung, die Nummer des Stimmbezirkes 
und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- 	 ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertritt; dies hat sie der oben genannten Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
9.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig an 
die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag, dem 24.01.2016 bis 18 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
auch abgegeben werden. Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem 
Merkblatt für die Briefwahl zu entnehmen.

Blankenhain, 17.12.2015
Die Stadtbehörde
Stadtverwaltung Blankenhain
gez. Klaus-Dieter Kellner
Stadtwahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung
Das Amtsblatt des Zweckverbandes JenaWasser Nr. 4/2015 ist am 
16. Dezember 2015 erschienen. Für die Stadt Blankenhain mit Ihren 
Ortsteilen liegt es öffentlich in der folgenden Verwaltung aus:

Stadtverwaltung Blankenhain, Marktstraße 4
in 99444 Blankenhain

Darüber hinaus finden Sie das Amtsblatt als Download unter www.
jenawasser.de.
Im Amtsblatt erfolgte die Öffentliche Bekanntmachung der 2. Satzung 
zur Änderung der Entwässerungssatzung, der 13. Satzung zur Ände-
rung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, 
der Neufassung der Satzung zur Erhebung einer Kommunalabgabe 
zur Abwälzung der Abwasserabgabe und der Haushaltssatzung für das 
Wirtschaftsjahr 2016 sowie die Veröffentlichung der Beschlüsse der 
131. Verbandsversammlung am 16. November 2015.
Zweckverband JenaWasser
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